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Vorsitzende der Gemeindevertretung   Bürgermeister 

 

Öffentlich bekannt gemacht im Amtsblatt Nr.: ……………………………. 
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Beschlussvorschlag: 

 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Rietz-Neuendorf beschließt in ihrer heutigen 

Sitzung die Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden zum Entwurf der 

Ergänzungssatzung für den Ortsteil Sauen „Zum Anger - Sauen“ der Gemeinde Rietz-

Neuendorf. 

 

Der Entwurf der Ergänzungssatzung „Zum Anger – Sauen“ mit Begründung und 

artenschutzrechtlichem Fachbeitrag wird von der Gemeindevertretung gebilligt und ist 

als Anlage Teil dieses Beschlusses. 

 

 

 

 

Erläuterungen zum Beschlussvorschlag: 

 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Rietz-Neuendorf hat mit Beschluss Nr. B-0411/2022 

einen am 07. Juni 2021 gefassten Aufstellungsbeschluss (B-0312/2021 Ergänzungssatzung 

Sauen) wieder aufgehoben, da die dort enthaltenen Flurstücksbezeichnungen von den 

Angaben im Antrag der Vorhabenträger teilweise abwichen bzw. einige für das Vorhaben 

relevante Flurstücke nicht mit aufgeführt worden waren. 

 

Mit dem heutigen Beschluss sollen diese formalen Mängel behoben werden und insbesondere 

kann damit der bereits vorhandene Gebäudebestand planerisch vollständig mit aufgenommen 

werden. 

 

Vom räumlichen Geltungsbereich sind die im Eigentum der Vorhabenträger stehenden Flur-

stücke   400, 402, 404, 406, 42, 84/7, 44/4, 84/4, 84/6 umfasst. 

 

Ferner sollen Teile der folgenden Flurstücke zum räumlichen Geltungsbereich der neuen Er-

gänzungssatzung gehören:  399, 401, 403, 45/7, 45/8 und 45/11. 

 

Dabei handelt es sich teils um Verkehrsflächen und um Grundstücke bzw. Flurstücke, die im 

Eigentum einer Grundstücksnachbarin der Vorhabenträger stehen. Laut Vollmacht dieser 

Grundeigentümerin sind die Vorhabenträger berechtigt, diese oben bezeichneten Flurstücke 

ebenfalls in den Geltungsbereich der neuen Ergänzungssatzung einbeziehen zu lassen. 

 

Mit dieser Satzung soll eine geordnete städtebauliche Entwicklung für das geplante Bauwerk, 

einem Holzbau zur Unterbringung von Kraftfahrzeugen, Gartengeräten, Rasentraktor etc., 

sichergestellt werden. Zudem werden damit die Belange des Umwelt- und Naturschutzes und 

die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewährleistet. 

 

Bei der Befassung mit dem Vorhaben stellte sich heraus, dass sich das von der Familie des 

Antragstellers mittlerweile in 4. Generation ununterbrochen bewohnte Wohnhaus vom 

Innenbereich der im Ortsteil geltenden Klarstellungs- und Abrundungssatzung vom 

29.03.2000 nicht umfaßt wird und sich somit (eigentlich) im Außenbereich befindet. Mit dem 

jetzt zur Abstimmung anstehenden Entwurf der Ergänzungssatzung wird daher auch dieser 

baurechtlich unbefriedigende Zustand bereinigt. 

 

In der Zwischenzeit wurde der für das Planverfahren erforderliche Durchführungsvertrag mit 

den Vorhabenträgern und Eigentümern des Grundstücks geschlossen und in der Folge das 
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Planungsbüro HiBU Plan GmbH mit der Ausarbeitung der jetzt vorliegenden Entwürfe (Stand 

August 2022) bestehend aus Planzeichnung, Begründung und artenschutzrechtlichem 

Fachbeitrag beauftragt. Die Kosten für die Aufstellung und das Verfahren der 

Ergänzungssatzung übernehmen die Eigentümer des oben bezeichneten Grundstücks. 

 

In der heutigen Sitzung soll für den erforderlichen weiteren Schritt gemäß Baugesetzbuch 

(BauGB) im vorgegebenen Verfahren der Beschluss zur Beteiligung der Öffentlichkeit, der 

Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 

BauGB gefasst werden. 

 

 

 

 

Anlagenverzeichnis: 

 

- Begründung zur Ergänzungssatzung „Zum Anger - Sauen“ (Stand August 2022) 

- Planzeichnung „Zum Anger - Sauen“  (Stand Oktober 2022) 

- Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 
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